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Schwarzstorch
Ciconia nigra
Wussten Sie, dass der Schwarzstorch früher als Fischereischädling galt und 
des wegen das letzte Brutpaar in Battenberg an der Eder 1909 geschossen  
wurde?

Interessantes
Von weltweit 19 Storcharten hat unser 
„Waldstorch“ die größte Verbreitung; sie 
reicht von Portugal über Eurasien bis 
zum Pazifik. Ein isoliertes Brutvorkom
men existiert im südlichen Afrika. Der 
Schwarzstorch ist aller dings nirgends häu
fig. Dank konse quenter Schutzmaßnah
men brütet der Schwarzstorch seit 1981 
wieder regelmäßig in Hessen.

Die erste Brut fand in etwa dort statt, wo 
das letzte Paar geschossen wurde. Er 
baut riesige, viele Zentner schwere Nes
ter, die er als geschickter und wen diger 
Flieger, durch das Kronendach „durch
tauchend“, in einem Bogen von unten her 
anfliegt. Das selten zu hörende Schna
belklappern bei Altvö geln ist ein Aggres
sionszeichen.

Porträt
• etwa weißstorchgroß

• Länge 95105 cm, Spannweite 185
205 m, Gewicht 3 kg

• Altvögel mit metallischem Grün oder 
Purpurschimmer, Bauch und Unter
schwanz weiß, Jungvögel bräunlich 
mit rotbraunem Schna bel

• Legezeit Anfang April bis Mai, 35 wei
ße Eier, Brutzeit 3236 Tage

• Jungvögel werden 6070 Tage am 
Nest gefüttert

• Langstreckenzieher überwintert in West
afrika

• Wegzug im August/September, An
kunft im Brutgebiet Ende Februar bis 
Ende März

 (Foto: Robert Groß)

Verbreitung und Bestand
Dank intensiver Schutzmaßnahmen ab 
Mitte der 1930er Jahre langsame Wie
derbesiedlung ehemaliger Brut gebiete, 
ausgehend vom Baltikum und NordOst 
Polen. Der aktuelle hessische Bestand 
beträgt ca. 80 Revierpaare mit Schwer
punkten in Vogelsberg, Rhön, Knüll, 
Kellerwald und Rothaargebirge. Mit der 
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Auswei sung großer EUVogelschutz
gebiete in o.g. Bereichen wurde dem 
Rechnung getragen. Entscheidend für 
die bisher positive Bestandsentwicklung 
waren strenge Schutzbestimmungen und 
Biotopverbesserungen in den Brutgebie
ten (naturgemäße Waldwirtschaft). Der 
Schwarzstorchbestand in Hessen scheint 
derzeit allerdings nicht weiter zu prospe
rieren.

Nachweis
Neben der Nestsuche im Winter halbjahr 
hauptsächlich Beobachtung der auffälligen 
Flugbalz (Synchron flug/Paarflug mit flö
tenartigen Rufen; „flaggende“ Einzelstör
che) von einem exponierten Platz außer
halb des ver muteten Reviers (Ende März 
bis Mitte April), außerdem Nahrungsflüge 
in der fortgeschrittenen Brutperiode (Flug
richtung in Karte übertragen).

Lebensraum
Als Bruthabitat bevorzugt der Schwarz
storch naturnahe, ruhige Laub und Misch
wälder mit alten, großkronigen Bäumen. 
In Hessen werden die sehr großen Nes
ter in Höhen zwischen 8 und 25 Metern, 
überwiegend auf starken Buchen, ange
legt. Astga belungen oder starke parallel 
vom Stamm wachsende Seitenäste nutzt 
er als Unterlage. Ein freier Anflug zum 
und vom Nest müssen gewährleistet 
sein. Entscheidend ist neben der Wahl 
des Baumes zur Nestanlage auch der 
Standort (Exposition). Mittelhänge mit 
guten thermischen Bedingungen werden 
dabei von dem Segelflieger bevorzugt. 
Eine weitere wesentliche

Voraussetzung für die Besiedlung eines 
Lebensraumes ist das Nah rungsangebot 
im Umfeld des Nest standortes. Ruhige, 
abgelegene Bäche, Wassergräben, Tei
che, Brü che, Sumpfstellen und Waldwie
sen sind wichtige Habitatelemente. 
Hauptsächlich werden Wasserinsek ten, 
Fische, Amphibien, aber auch Regen
würmer (besonders im Früh jahr) und 
Kleinsäuger erbeutet. Der Schwarzstorch 
schreitet bzw. watet nahrungssuchend 
durch die Fließge wässer und nutzt dabei 
den „Schirm“ der Ufergehölze, der ihm 
die nötige Deckung und Sicherheit bie

Störungsarme Laubwälder der Mittelgebirge, wie hier 
im Rothaargebirge, sind der bevorzugte Lebensraum 
des Schwarzstorchs (Foto: Archiv VSW)

Die aktuelle Verbreitungskarte 
kann dem NATUREG-Viewer 

entnommen werden
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tet. Der Aktionsradius eines Revierpaars 
um den Neststandort kann je nach Nah
rungsangebot zwischen 6 und 10 Kilome
ter (max. 15 Kilometer) betra gen.

Gefährdung
• Störungen durch Durchforstungs arbei

ten und Selbstwerber wäh rend der 
Revierbesetzungs und Brutzeit

• Übermäßige Erschließung des Waldes 
für die Freizeitnutzung (z.B. Ausbau 
von Rad und Wan derwegen)

• Störungen durch Hubschrauber (Kal
kungsflüge in der Revierbesetzungs
zeit), aber auch durch Sportflieger, 
Hängegleiter und Heißluftballons

• Störung durch jagdliche Aktivi täten im 
Horstumfeld; fehlende Rücksichtnah
me im Bereich der Revierzentren

• Nutzungsaufgabe von Dauer grünland 
im Wald (Verbuschung von Waldwie
sen)

• Entwässerung von Bruchwäldern und 
waldnahen Feuchtgebieten

• Stromtod an ungesicherten Strommas
ten (Abspannmasten, Schaltermasten, 
Masttypen mit Stützisolatoren)

• Kollision an Energiefreileitungen

• illegaler Fang Fisch fressender Arten 
an Teichen mittels Schlag fallen; nicht 
tierschutzgerechte Überspannung von 
Teichen mit Nylonschnüren

• Bejagung durch den Menschen auf 
dem Zug und im Winterquar tier

Schutzempfehlungen
• Fernhalten jeglicher Störungen vom 

Horst, auch im weiteren Horstum
feld im Umkreis von etwa 300 m im 
Zeitraum von Anfang März bis Ende 
August; Regelungen für die Brenn
holzwerbung

• Erhalt von horstfähigen Brutbäumen 
und Altholzinseln

• Horstschutz: Erhalten des Gebietscha
rakters in Horstnähe, keine massiven 
Veränderungen der Bestands struktur 
im Horstumfeld

• Erhalten von stehendem Totholz im 
direkten Horstumfeld als Ruhplatz

• Schaffen von Freiflächen entlang von 
Forstwegen („Innenwaldrandgestal
tung“) als Start und Lande bahnen für 
Jungvögel

• Sperren von Reitwegen und Rücke
gassen, die in unmittelbarer Nähe zu 
Horsten führen, in einem Zeitraum von 
Anfang März bis Ende August

Sichernde Schwarzstörche mit ca. 3 Wochen alten 
Jungen am Nest  (Foto: Rudi Riemer)
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• Verzicht auf Einsatz von Pflan zenschutz
mitteln, insbesondere Rodentiziden in 
der Horstum gebung und vor allem in 
den Gewässereinzugsbereichen, aber 
auch in Durchzugs und Überwin te
rungsgebieten

• Entschärfung von Stromleitungen (Erd
verkabelung sowie Isolation gefährli
cher Masttypen; Umset zung des § 53 
BNatSchG)

• Berücksichtigung von Schwarz storch
vorkommen bei der Planung von Wind
kraftanla genStandorten; Einhalten 
von Abstandsflächen

• Offenhaltung von 
Waldwiesen durch 
extensive landwirt
schaftliche Nut
zung

• Fließgewässerrena
turierung; Gewässer
schutz, keine Sta chel
drähte (Viehweide) 
über Fließge wässern; 
Schaffen eines ex

 tensiv bewirtschafteten Saumes beid
seitig von Fließgewässern

• Anlage von Nahrungsgewässern 
(Tümpel, Teiche) im Wald (v.a. im 
Zuge von Ausgleichsmaßnah men)

 (Foto: Robert Groß)

(Foto: Robert Groß)
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einem Ende mit einer Holzschraube 
verbunden sind) als „Gegenstück“ zu 
einem starken, waagerechten Ast im 
unteren Kronenbereich

• die Schere wird mit starken Nägeln am 
Stamm fixiert

• sechs 80 bis 100 cm lange Dougla
sien oder Lärchenstangen werden auf 
die Schere und den Seitenast, die als 
Unterlage die nen, aufgenagelt

• trockenes Buchenreisig wird in meh
reren Lagen nestförmig ver baut; zur 
Fixierung und als Nest mulde dienen 
Grassoden oder Moos

• Zur Optimierung der Anflug möglichkei
ten müssen Nachbar bäume in Horst
höhe ausgeastet werden

Was kann der Förster zum Schutz 
des Schwarzstorches tun?
Bau von Horstplattformen

Horstabstürze infolge von Stürmen oder 
Schneebruch gehören in den Wirtschafts
wäldern zu den häufig sten Ursachen 
für die Aufgabe von Brutplätzen. Weil 
der Kronenaufbau der Buchen, bei uns 
die Hauptbrut baumart, die Anlage eines 
Nestes im unmittelbaren Stammbereich 
mei stens nicht erlaubt, weichen Schwarz
störche auf den unteren Seitenast bereich 
aus. Der Bau erfolgt in aller Regel dann 
auf zwei parallelen Ästen, die im rechten 
Winkel zum Stamm stehen oder in der 
Gabel eines Sei tenastes.

Dabei gestaltet sich die Fixierung des Nest
materials auf der glatten Borke äußerst 
schwierig. Die oft lange und schwierige 
Bauphase kann v.a. bei jungen, unerfah
renen Schwarzstorch paaren eine erfolg
reiche Brut verhin dern. Als wirkungsvolle 
Maßnahme nach Horstabstürzen hat sich 
der Bau von Horstplattformen durch Spe
zia listen in Hessen erwiesen.

In aller Regel wird der frühere Brut baum 
genutzt und die Plattform exakt an der 
Stelle angebracht, wo das alte Nest an
gelegt war.

Vorgehensweise:
• in Absprache mit den Waldei gentü

mern, den zuständigen Förstern und 
der Vogelschutz warte Frankfurt wird 
außerhalb der Brutzeit ein Termin zum 
Bau der Horstplattform vereinbart (Ok
tober bis Februar)

• Anbringen der sog. Schere (zwei ca. 
2m lange Douglasien stangen, die an 

Bau einer Horstplattform (Foto: Robert Groß)
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Horstbetreuernetz
Die Vogelschutzwarte koordiniert in Hes
sen ein Netz von Horstbetreuern (Revier
förster und Vogelschutzbeauf tragte), die 
für die Überwachung ihres Revierpaares 
zuständig und Schutz maßnahmen in 
Abstimmung mit der Vogelschutzwarte 
durchführen.

Am Ende eines Brutjahres findet ein Er
fahrungsaustausch mit allen hessi schen 
Horstbetreuern statt. Die Brut ergebnisse 
und besondere Ereignisse werden be
sprochen.

Schwarzstorch im Brutkleid 
- besonders auffällig ist der 
metallische Glanz im Gefie-
der (Foto: Robert Groß)
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